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Termine 

Haben Sie sich schon den Termin notiert? 

 

 

¶ 24. Februar 2010 

In Zusammenarbeit mit unserem Schwesterverband findet in Hamburg die 
Veranstaltung ˜nderungen für die betriebliche Entgeltabrechnung in 2010 
statt. 
Sie können sich noch telefonisch (Inge Oberheide, Tel. 0511/33 806 33) 
anmelden. 

¶ 25. Februar 2010 

In München findet der Print Plus Innovation Summit 2010 statt. 

 

 



 

¶ 16. März 2010 (vormals 24. März 2010) 

In Zusammenarbeit mit unserem Schwesterverband findet in Hamburg unser 
Seminar Das kleine 1 x 1 der Personalarbeit statt. 
Sie können sich noch telefonisch (Inge Oberheide, Tel. 0511/33 806 33) 
anmelden. 

¶ 24. März 2010 

In Frankfurt findet das Forum Media-Publishing statt. 
Nähere Einzelheiten dazu: Unsere Rubrik TECHNIK. 

 

Termine Ausbildung 

¶ März 2010 

Unsere überbetriebliche Ausbildung für Buchbinder zum Thema Falzen und 
Schneiden Professional findet in Neumünster statt. 
Einzelheiten sowie Anmeldeunterlagen dazu: Unsere Rubrik BILDUNG. 

¶ Mai 2010 

Unser Kurs Falzen und Schneiden Special findet ebenfalls in Neumünster statt. 
Einzelheiten sowie Anmeldeunterlagen dazu: Unsere Rubrik BILDUNG. 

¶ 17. bis 19. Mai 2010 

Unser Prüfungsvorbereitungskurs Klebebinder findet in Oldenburg statt. 
Einzelheiten sowie Anmeldeunterlagen dazu: Unsere Rubrik BILDUNG. 

 

In Kürze 

Wir informieren Sie heute außerdem in unserer Reihe 
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ALLGEMEINES 

¶ über unseren Jubilar und das Firmenjubiläum im März 2010 

¶ über ein Nachfolgegesuch eines Familienbetriebes 

 

RECHT 

Arbeits- und Sozialrecht 

¶ über den aktualisierten Leitfaden zu den Betriebsratswahlen 2010 

¶ über die ˜nderungen in der Kurzarbeit für das Jahr 2010 

¶ über die Aufbewahrungspflichten und �fristen in der Druck- und Medienindustrie 
und das dazu neu erschienene Handbuch 

¶ über die Frage der Nichtberücksichtigung von Beschäftigungszeiten vor dem 
25. Lebensjahr durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

 

WIRTSCHAFTSPOLITIK 

¶ über das bvdm-Konjunkturtelegramm der deutschen Druckindustrie im  
Januar 2010. Tendenz: Schon wieder fallend. 

¶ über die gesetzlichen Neuregelungen zum Jahresbeginn 2010 

¶ über die Branchenergebnisse der IW-Verbandsumfrage 2010 

 

BETRIEBSWIRTSCHAFT 

¶ über den Start des Planbetriebskostenvergleichs 2010 
Nehmen Sie teil, dieser Vergleich ist für Sie kostenlos! 

¶ über die Indexwerte der Erzeugerpreise 

 

TECHNIK 

¶ über die mit Bravour gelöste Zertifizierung bei Neef + Stumme 

¶ über das erste Treffen des Arbeitskreises Web-to-Print 

¶ über die neu erschienene Check-Liste Sicherheits-Beurteilung 
Ladungssicherung 
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Zum Schluss 

Übermäßige Eigenliebe verschleiert den Geist und enthüllt die Dummheit. 
(Marie Jeanne de Riccoboni) 

Wer sich in sich selbst verliebt, wird keine Nebenbuhler haben. 
(Benjamin Franklin) 

Die Eigenliebe ist ein mit Wind gefüllter Ballon, woraus Stürme hervorbrechen, wenn 
man hineinsticht. 
(Voltaire) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Harald  Bareither            

 

 

Anlagen 
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1. Wir gratulieren herzlich ... 

01.03.2010 zum 50. Firmenjubiläum Druckerei Schwitalla Himmelsthür 
Hildesheim 

10.03.2010 zum 60. Geburtstag Herrn Horst-Dieter Behrendt 
braunschweig-druck GmbH 
Braunschweig 

 

2. Kleiner Familienbetrieb sucht Nachfolger 

Der kleine vollstufige Betrieb liegt westlich von Hannover in einer niedersächsischen 
Kreisstadt und ist inhabergeführt. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Katrin 
Stumpenhausen per Telefon 0511-3380630 oder per Email stumpenhausen@vdmn.de. 
Ihre Interessensbekundung wird weitergeleitet. 
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  Martin Maischak 
2/2010 11. Februar 2010 Tilman Schröder-Hohensee 

Arbeits- und Sozialrecht 

1. Betriebsratswahlen 2010: Aktualisierter Leitfaden für Arbeit-
geber erschienen  

In der Zeit vom 1. März � 31. Mai 2010 finden die nächsten turnusmäßigen 
Betriebsratswahlen statt. Die aktuelle Broschüre: �Betriebsratswahlen 2010 � 
Leitfaden für Arbeitgeber der Druck- und Medienindustrie� gibt einen praxis-
nahen Überblick über die Materie. 
 
Betriebsratswahlen sind zwar Angelegenheit der Arbeitnehmer des Betriebes. Doch 
auch für den Arbeitgeber sind Kenntnisse über den genauen Ablauf unerlässlich. Sein 
Interesse an einer ordnungsgemäßen Durchführung der Betriebsratswahl besteht 
schon deshalb, weil eine Wahlwiederholung Arbeitsausfall und Kosten verursachen 
würde. Des Weiteren fallen dem Arbeitgeber sowohl gesetzliche Unterstützungs-
aufgaben als auch Rechte zu.  
 
Der Leitfaden ist als Orientierungshilfe für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Betriebsratswahl konzipiert und vermittelt einen schnellen Einstieg in den genauen 
Ablauf. Neben der Darstellung des gesamten Wahlverfahrens (einschließlich des 
vereinfachten Wahlverfahrens) enthält er u. a. ausführliche Hinweise zum aktiven und 
passiven Wahlrecht. Ergänzt wird die Broschüre durch Beispiele, Checklisten und 
Schemata. 
 
Die Broschüre �Betriebsratswahlen 2010 � Leitfaden für Arbeitgeber der Druck- und 
Medienindustrie� können Sie kostenfrei bei der Geschäftsstelle (Inge Oberheide,  
Tel.: 0511/33806-33) anfordern. 
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2. Kurzarbeit: ˜nderungen für 2010 
 Aktualisierter Leitfaden zur Kurzarbeit (Stand Januar 2010) 

 
Für das Jahr 2010 wurde die Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld auf 18 Monate 
verlängert. Zudem ändert sich für das Jahr 2010 die Ermittlung des pauschalier-
ten Nettoeinkommens geringfügig. Des Weiteren haben die Spitzenorganisa-
tionen der Sozialversicherungsträger verbindlich klargestellt, dass für die 
Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge auf das Kurzarbeitergeld das sog. 
Sollentgelt auf die Beitragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung 
(für 2010: 5.500 Euro West bzw. 4.650 Euro Ost) zu begrenzen ist. 
 
Im Bereich der Kurzarbeit sind für 2010 folgende ˜nderungen zu beachten:  
Durch Rechtsverordnung vom 08.12.2009 (BGBl. I 2009, S. 3855) wurde  
die Bezugsfrist für Arbeitnehmer, deren Anspruch auf Kug in der Zeit vom  
1. Januar 2010 bis zum 31.12.2010 entstanden ist, auf 18 Monate verlängert.  
 
Grundlage für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes ist die Nettoentgeltdifferenz. 
Diese ergibt sich aus der Gegenüberstellung von Soll- und Istentgelt, wobei jeweils 
die pauschalierten Nettobeträge zugrunde gelegt werden. Die Berechnung des 
pauschalierten Nettoentgelts erfolgt nach der Verordnung über die pauschalierten 
Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld, die für jedes Kalenderjahr veröffentlicht wird 
(für 2010: Verordnung vom 16.12. 2009, Bundesgesetzblatt 2009, Teil I, Seite 3908, 
3909 ff.). 
 
Des Weiteren � und hierauf möchten wir besonders hinweisen � haben die Spitzen-
organisationen der Sozialversicherungsträger klargestellt, dass für die Berechnung 
des Unterschiedsbetrages zwischen dem Soll- und dem Istentgelt das Sollentgelt 
auf die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der Renten- und Arbeitslosen-
versicherung zu begrenzen ist (Besprechungsergebnis der Spitzenorganisationen 
der Sozialversicherungsträger vom 13/14.2009, Ziff. 8, Seite 27 ff., als Download 
verfügbar unter http://www.aok-business.de/besprechungsergebnisse/2009/pdf/ 
bsperg_20091014-BeitrEinz.pdf). 
 
Unabhängig von den genannten ˜nderungen haben die Unternehmen bei Kurzarbeit 
zahlreiche gesetzliche Vorschriften zu beachten. Die Bundesagentur ist verpflichtet, 
die Voraussetzungen für Kurzarbeitergeld genau zu prüfen. Hier vermittelt der vom 
Bundesverband Druck und Medien (bvdm) herausgegebene und gerade aktualisierte 
Ratgeber �Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld � Leitfaden für die betriebliche Praxis 
in der Druckindustrie� den Betrieben, was sie bei der Einführung von Kurzarbeit und 
Beantragung von Kurzarbeitergeld unter Berücksichtigung der Gegebenheiten in der 
Druckindustrie bedenken müssen. 
 
Neben den Grundlagen zur Einführung des Kurzarbeitergeldes sind die Voraus-
setzungen für dessen Gewährung ausführlich und praxisorientiert dargestellt. Der 
Leitfaden erläutert alle vom Arbeitgeber geforderten Maßnahmen und gibt Auskunft 
über noch vorhandene Spielräume. Ergänzt wird der Ratgeber durch Mustertexte und 
die maßgeblichen Berechnungstabellen zur Ermittlung des Kurzarbeitergeldes. 
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Die Publikation kann unter der Artikel- Nr. 81022 bei der Geschäftsstelle (Inge 
Oberheide, Tel.: 0511/33806-33) oder online unter www.point-online.de bezogen 
werden (für Mitglieder als PDF kostenlos, Print-Version kostenpflichtig).  
 
 

3. Aufbewahrungspflichten und �fristen in der Druck- und  
Medienindustrie � Handbuch des bvdm in zweiter Auflage 
erschienen  
 
Das Handbuch �Aufbewahrungsfristen in der Druck- und Medienindustrie� gibt 
Antworten auf die Fragen, wer nach dem Handels- und Steuerrecht oder 
anderen Rechtsvorschriften aufbewahrungspflichtig ist, was aufzubewahren ist 
und wie lange aufbewahrt werden muss. Seit der Erstauflage des Handbuches 
ist der Gesetzgeber nicht untätig gewesen. Die unüberschaubare Gesetzesflut 
hat zusätzliche Aufbewahrungspflichten mit sich gebracht. Auch im Steuerrecht 
hat sich viel getan. Dies berücksichtigt die jetzt erschienene zweite Auflage und 
bringt das Werk damit auf den neuesten Stand. Der Buchführungspflichtige 
erhält so eine größere Sicherheit bei der Beachtung der gesetzlichen Anforde-
rungen. Dabei wurde versucht, möglichst alle Vorschriften, die den betrieb-
lichen Bereich, speziell den der Druck- und Medienindustrie, betreffen, in die 
Übersicht aufzunehmen.  
 
Jedes Unternehmen hat mit einer Fülle von Dokumenten, Schriftstücken und Unter-
lagen zu arbeiten, ohne die ein ordnungsgemäßer Betriebsablauf nicht möglich ist. 
Trotz elektronischer Verarbeitung und Speicherung bleibt der Umfang der in Papier-
form abgelegten Dokumente erheblich. Zudem muss im E-Business die E-Mail-
Kommunikation mit steuerlich relevantem Inhalt samt Anhang elektronisch archiviert 
werden.  
 
Das Handbuch ermöglicht Ihnen den Überblick darüber, welche Dokumente in 
welcher Weise, von wem und wie lange aufzubewahren sind. Im ersten Teil des 
Leitfadens werden die gesetzlichen Anforderungen an die Aufbewahrung dargestellt 
und erläutert. Der zweite Teil listet alphabetisch geordnet Unterlagen, Dokumente 
und Schriftstücke auf, zu denen jeweils die gesetzliche Aufbewahrungsdauer, 
ergänzende Hinweise sowie die in der Regel für die Aufbewahrung zuständige 
Person (Personalleiter, kaufmännischer und technischer Leiter) angeführt werden.  
 
Das 78 Seiten umfassende Handbuch richtet sich nicht nur an alle Kaufleute, 
sondern an jeden, der Bücher führen muss und seine Geschäfte und Geschäfts-
vorgänge zu dokumentieren hat. Das sind neben den Unternehmern und leitenden 
Mitarbeitern alle Personen, die mit der Ablage und Archivierung von Geschäfts-
unterlagen befasst sind.  
 
Die Publikation kann unter der Artikel- Nr. 81022 bei der Geschäftsstelle (Marita 
Brandes, Tel.: 0511/33806-27) oder online unter www.point-online.de bezogen 
werden und ist nur für Verbandsmitglieder erhältlich. Claudia Stöhr-Dill, 
Aufbewahrungsfristen in der Druck- und Medienindustrie, 78 Seiten,  
33,00 Euro zzgl. 7 % MwSt. und Versand.  
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4. Europäischer Gerichtshof (EuGH) hält Nichtberücksichtigung 
von Beschäftigungszeiten vor dem 25. Lebensjahr bei 
Ermittlung der Kündigungsfristen für altersdiskriminierend  

 
§ 622 Abs. 2 BGB regelt die Länge der Kündigungsfrist einer durch den Arbeit-
geber ausgesprochenen Kündigung in Abhängigkeit von der Beschäftigungs-
zeit. Dabei werden gemäß § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB �Zeiten, die vor der Voll-
endung des 25. Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt.� 
Mit Urteil vom 19. Januar 2010 (C-555/07) hat der EuGH entschieden, dass das 
Europarecht einer solchen nationalen Regelung wegen Verstoßes gegen das 
Verbot der Altersdiskriminierung entgegensteht. Der Bundesverband Druck und 
Medien (bvdm) rät, diese Zeiten bei der Ermittlung der Kündigungsfristen zu 
berücksichtigen und § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB unangewendet zu lassen.  
 
Der EuGH rügt, § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB behandele Personen, die die gleiche 
Betriebszugehörigkeitsdauer aufweisen, unterschiedlich, je nach dem, in welchem 
Alter sie in den Betrieb eingetreten sind. Diese Ungleichbehandlung lasse sich auch 
nicht durch das mit § 622 Abs. 2 BGB verfolgte Ziel rechtfertigen, dem Arbeitgeber 
eine größere personalwirtschaftliche Flexibilität zu verschaffen, indem die Entlassung 
jüngerer Arbeitnehmer, denen eine größere berufliche und persönliche Mobilität 
zumutbar sei, erleichtert werde. Solche beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitischen 
Zwecke stellten zwar grundsätzlich legitime Ziele im Rahmen einer möglichen 
Rechtfertigung dar. Allerdings sei die in § 622 Abs. 2 S. 2 BGB enthaltene Regelung 
keine angemessene Maßnahme zur Erreichung dieser Ziele, denn sie gelte für alle 
Arbeitnehmer, die vor Vollendung des 25. Lebensjahrs in den Betrieb eingetreten 
sind und zwar unabhängig davon, wie alt sie zum Zeitpunkt ihrer Entlassung sind. Zu 
einer �Nachholung� der Anrechnung der Beschäftigungszeit komme es selbst dann 
nicht, wenn das Beschäftigungsverhältnis einen deutlich längeren Zeitraum über das 
25. Lebensjahr hinaus andauere.  
 
Nach Auffassung des EuGH darf die Regelung des § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB nicht 
mehr angewendet werden. Da davon auszugehen ist, dass die deutschen Arbeits-
gerichte dem EuGH folgen werden, wird empfohlen, bei der Ermittlung der Kündi-
gungsfristen § 622 Abs. 2 Satz 2 BGB nicht zu beachten und die Beschäftigungs-
zeiten vor Erreichen des 25. Lebensjahrs zu berücksichtigen. Eine andere Wertung 
dürfte sich auch nicht aus § 14 Ziff. 1 Manteltarifvertrag für die gewerblichen 
Arbeitnehmer der Druckindustrie ergeben, der § 622 Abs. 2 BGB in seiner jeweiligen 
Fassung nachzeichnet. Diese Empfehlung gilt jedenfalls solange, bis der Gesetz-
geber das BGB an dieser Stelle �nachbessert�. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) arbeitet mit Hochdruck an einer europarechtskonformen 
Neufassung, die aber politisch zum Streit führen wird, weil eine ˜nderung des 
Kündigungsrechts in der Koalitionsvereinbarung ausgeschlossen wurde. 
 
Die Auswirkungen der EuGH-Entscheidung für die betriebliche Praxis sind begrenzt. 
In der Regel ist eine Kündigung mit zu kurzer Kündigungsfrist nicht unwirksam, 
sondern wird in eine Kündigung mit verlängerter Kündigungsfrist umgedeutet.  
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1. bvdm-Konjunkturtelegramm: Deutsche Druckindustrie 

 

Januar 2010: 
Die Beurteilungen zur aktuellen Geschäftslage sind wieder um 10 Prozentpunkte 
auf �24 % gesunken. Im Januar 2009 war der Wert allerdings noch um 5 Prozent-
punkte schlechter.  

Gründe sind die leicht verschlechterten Einschätzungen zu den Produktions-  
und Nachfrageentwicklungen im Vormonat, aber vor allem die wieder deutlich 
verschlechterte Beurteilung der Auftragsbestände. Die Beurteilung ist um 21  
Prozentpunkte auf nunmehr �56 % gesunken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ungefähr 35 % der befragten Druckereien sind nach den Ergebnissen des ifo-
Konjunkturtests im Auslandsgeschäft tätig. Ihre Beurteilung der Auslandsaufträge 
ist mit �21 % fast unverändert geblieben.  

Im nächsten Quartal: 

Das Geschäftsklima wird als Mittelwert aus aktueller Geschäftslage und den 
Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate berechnet. Es dient als 
Indikator für die Entwicklung im nächsten Quartal. Der Geschäftsklimawert ist 
gegenüber dem Vormonat um 4 Prozentpunkte auf �18 % verschlechtert.  

Die Erwartungen für das Auslandsgeschäft sind deutlich besser, denn sie liegen  
bei �2 %. 

 

Im nächsten Halbjahr: 

Die Geschäftserwartungen für das nächste halbe Jahr sind um 2 Prozentpunkte 
 auf �11 % verbessert. Im gleichen Vorjahresmonat lagen sie bei �49 %. 

16 % der Unternehmer erwarten eine verbesserte, 27 % eine verschlechterte 
Geschäftslage, 57 % erwarten keine ˜nderungen. 

 

2. Gesetzliche Neuregelungen ab Jahresbeginn 2010 

Anfang 2010 treten umfangreiche gesetzliche ˜nderungen im Bereich Arbeitsmarkt in 
Kraft:  
 
1. Arbeitsmarktpolitik, Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung für 
Arbeitsuchende 

a) Verlängerung der Bezugsfrist für das Kurzarbeitergeld auf 18 Monate 

Ab 1. Januar wird der Bezug von Kurzarbeitergeld auf bis zu 18 Monate verlängert. 
Ohne eine neue Regelung würde die Bezugsfrist für Kurzarbeit, die in 2010 begonnen 
wird, entsprechend der gesetzlichen Regelung lediglich maximal sechs Monate 
betragen. Die Verlängerung auf 18 Monate gilt für Betriebe, die mit der Kurzarbeit 
2010 beginnen. Für Betriebe, die mit der Kurzarbeit schon 2009 begonnen haben,  
gilt eine Bezugsfrist von 24 Monaten. Von dieser Regelung unabhängig bleibt es 
außerdem bei den besonderen Erleichterungen der Kurzarbeit durch die 
Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung, so z. B. die Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge. Diese Regelung ist im SGB III geregelt und gilt bis zum 
31. Dezember 2010. 



 
b) Neue pauschalierte Nettoentgelte für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes 

Die für die Berechnung des Kurzarbeitergeldes zugrunde zu legenden sogenannten 
pauschalierten Nettoentgelte werden zum 1. Januar 2010 angepasst. Das Kurz-
arbeitergeld beträgt für Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind 67 Prozent und 
für die übrigen Arbeitnehmer 60 Prozent der so genannten Nettoentgeltdifferenz in 
einem Kalendermonat. Die Nettoentgeltdifferenz ist die Differenz zwischen dem 
pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll- und dem Ist-Entgelt. Das Soll-Entgelt ist 
das Arbeitsentgelt ohne den Arbeitsausfall. Das Ist-Entgelt ist das in Folge des 
Arbeitsausfalls geminderte Arbeitsentgelt. 
 

c) Insolvenzgeldumlage 

Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld für das Jahr 2010 wird auf 0,41 Prozent 
festgesetzt. 

 
2. Sozialversicherung, Rentenversicherung und Sozialgesetzbuch 

a) Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab dem 1. Januar 
2010 unverändert 19,9 Prozent in der allgemeinen Rentenversicherung.  
 

b) Künstlersozialversicherung 

Der Abgabesatz der Künstlersozialabgabe wird von 4,4 Prozent auf 3,9 Prozent 
gesenkt. 
 

c) Ergänzung von Melde- und Beitragsnachweisen der Künstlersozialkasse an 
die Krankenkasse der Versicherten 

Durch die Beitragsabführung an den Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkassen 
von der Künstlersozialkasse keinen Nachweis über die Beiträge der einzelnen 
versicherten Künstler und Publizisten mehr. Um Probleme bei der Berechnung von 
einkommensabhängigen Entgeltersatzleistungen etc. zu vermeiden, wird die 
Meldepflicht um einen automatisierten monatlichen Melde- und Beitragsnachweis 
an die zuständige Krankenkasse ergänzt. 



 
d) Sozialversicherungsrechengrößen 

Mit der Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 2010 wurden die 
maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß der Einkommens-
entwicklung im Jahr 2008 aktualisiert. Die Rechengrößen der Sozialversicherung 
2010 im Überblick:  

 

 West   Ost  

Jeweils in Euro Monat Jahr Monat Jahr 

Beitragsbemessungsgrenze: 
allgemeine 
Rentenversicherung 

5.500 66.000 4.650 55.800 

Beitragsbemessungsgrenze: 

Arbeitslosenversicherung 

6.800 81.600 5.700 68.400 

Versicherungspflichtgrenze: 

Kranken- u. 
Pflegeversicherung 

4.162,50 49.950 4.162,50 49.950 

Beitragsbemessungsgrenze: 
Kranken- u. 
Pflegeversicherung 

3.750 45.000 3.750 45.000 

Bezugsgröße in der 
Sozialversicherung 

2.555 30.660 2.170 26.040 

vorläufiges 
Durchschnittsentgelt/Jahr in 
der Rentenversicherung 

32.003 

 

e) Mindestbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Der Mindestbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung beträgt ab dem 1. Januar 
2010 weiterhin 79,60 Euro. 
 

f) Elektronisches Entgeltnachweisverfahren (ELENA) startet 

Zum 1. Januar 2010 startet mit der erstmaligen Meldung der Beschäftigtendaten 
durch die Arbeitgeber an die Zentrale Speicherstelle bei der Deutschen Renten-
versicherung das elektronische Entgeltnachweisverfahren (ELENA), das mittelfristig 
zu einer erheblichen Entlastung der Arbeitgeber im Bereich des Bescheinigungs-
wesens beitragen wird. Ab 2012 werden die Bescheinigungen an die Bundesagentur 
für Arbeit (Arbeitsbescheinigung nach § 312 SGB III, Nebeneinkommens-
bescheinigung nach § 313 SGB III und Auskunft über Beschäftigung nach § 135SGB 



III) sowie die Bescheinigungen für Wohngeld und nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes ersetzt werden. Bis 2012 werden dafür die notwendigen Daten 
parallel zum  bestehenden papiergestützten Bescheinigungsverfahren in der 
Zentralen Speicherstelle in Würzburg hinterlegt. Informationen und Arbeitshilfen 
finden Arbeitgeber wie Beschäftigte auf der Internetseite www.das-elena-
verfahren.de . 
 

g) Meldung der Arbeitsstunden an die Unfallversicherungsträger ab 1. Januar 
2010 zwingend 

War es den Arbeitgebern bisher freigestellt, die Arbeitsstunden ihrer Beschäftigten an 
die Unfallversicherung zu melden, gilt ab dem 1. Januar 2010, dass diese Daten 
zwingend mitzumelden sind. Ansonsten werden die Meldungen als fehlerhaft zur 
Neuerstattung abgewiesen. Zu melden sind entweder die tatsächlich erfassten 
Arbeitsstunden oder zumindest die Sollarbeitsstunden der Beschäftigten. Ist dies aus 
betrieblichen Gründen nicht möglich, können ersatzweise Arbeitsstunden nach dem 
Vollarbeiterrichtwert bzw. geschätzte Arbeitsstunden gemeldet werden.  
Quelle: Ausgewählte Informationen aus einer Mitteilung des BDA vom 22.12.2009. 

 

3. Branchen-Ergebnisse IW-Verbandsumfrage 2010 und 
DIW-Prognosedaten, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
Deutschland 2010, 2011 

1. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln führt jedes Jahr eine 
Verbandsumfrage mit folgenden vier Fragen zum Jahresende durch:  
 

¶ Wie ist nach Ihrer Einschätzung die allgemeine Stimmungslage in den 
Unternehmen Ihres Wirtschaftszweiges (mit Erläuterung)? 

¶ Welches Produktions-, preisbereinigtes Umsatz- bzw. 
Geschäftsergebnis erwartet Ihr Wirtschaftszweig für das Jahr 2010 (mit 
Erläuterung)? 

¶ Wie werden sich die Investitionen 2010 in Ihrem Wirtschaftszweig 
entwickeln (mit Erläuterung)? 

¶ Wie wird sich 2010 die Zahl der Beschäftigten in Ihrem Wirtschaftszweig 
voraussichtlich entwickeln (mit Erläuterung)? 



Die Ergebnisse können für 44 Branchen auf insgesamt 91 Seiten auf 
http://www.iwkoeln.de/Portals/0/PDF/dokumente_andere/2009/dokumente_iw_verba
ndsumfrage_2010.pdf runtergeladen werden. 

2. Angehängt sind die Ergebnisse der  DIW-Prognosedaten, Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung Deutschland 2010, 2011. An die Wirtschaftspolitische Mitteilung 
1/2010,Konjunkturprognose Deutsche Druckindustrie, hatten wir bereits Prognose-
ergebnisse des Wirtschaftswachstums für Deutschland und die EU des ifo-Instituts 
angehängt. 
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  Holger Schürmann 
2/2010 11. Februar 2010 Joachim Wolpers 

1. Verbessern Sie Ihre Kostenrechnung mit Vergleichswerten aus 
der Branche � Start des Planbetriebskostenvergleichs 2010 

Konkurrenzkampf, Preisdruck und Liquiditätsprobleme � in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten sind Kosteneffizienz und ein funktionierendes Controlling 
unabdingbare Voraussetzungen zum Bestehen am Markt. Mit dem Plan-
betriebskostenvergleich können Sie direkt Ihre Stundensätze � aufgeschlüsselt 
nach den einzelnen Gemeinkostenarten � mit den Durchschnittswerten der 
Branche vergleichen. So können Sie einschätzen, in welchen Bereichen Sie 
effizient produzieren, und in welchen Bereichen Möglichkeiten zur Kosten-
reduzierung bestehen. Nehmen Sie daher am Planbetriebskostenvergleich 2010 
teil � kostenlos! 
 
Als Teilnehmer der jährlich vom bvdm durchgeführten Studie erhalten Sie Informa-
tionen über die durchschnittliche Kostenstruktur innerhalb der Branche im direkten 
Vergleich zu Ihren eigenen Stundensätzen. Sie können sich über die Streubreite der 
Kostensätze bei den Wettbewerbern informieren. Der Auswertungsbericht bietet 
Benchmarks, die bei der Optimierung der eigenen Kostenstruktur hilfreich sind. Jeder 
Teilnehmer erhält eine individuelle Zusammenstellung seiner betriebsspezifischen 
Kostenstellen im direkten Vergleich. Die Ergebnisse der Studie stehen ausschließ-
lich Teilnehmern zur Verfügung! 
 
Das sind einige Inhalte des Auswertungsberichts: 
V Vergleich aller Kostenarten und des Stundensatzes je Kostenstelle mittels der 

Quartilsmethode 
V Vergleich der Kostenstellengemeinkosten mit denen der Kosten- und 

Leistungsgrundlagen für Klein- und Mittelbetriebe der Druckindustrie (K+LG) 
V Zweiter Auswertungskreis für Teilnehmer, die in zwei aufeinander folgenden 

Jahren teilnehmen (Auswertung der ständigen Teilnehmer) 
V Auswertung der Kostenartenstruktur des Gesamtbetriebs 
V Vergleich der kalkulatorischen Miete 
V Analyse der gesetzlichen und freiwilligen Sozialkosten 
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Voraussetzung zur Teilnahme: 
Für die Teilnahme am Planbetriebskostenvergleich benötigen Sie eine Plankosten-
rechnung (BAB) für das Jahr 2010. Bei der Erstellung einer Planung sind wir Ihnen 
gerne behilflich. 
 
So nehmen Sie teil: 
Melden Sie sich spätestens bis 12. Mai 2010 mit dem anliegenden Anmeldebogen 
zur Teilnahme an. Sie erhalten dann die detaillierten Erhebungsunterlagen. Die Teil-
nahme am Vergleich ist kostenfrei. 
 
Wir sichern Ihnen selbstverständlich eine vertrauliche Behandlung Ihrer Daten zu. Im 
Oktober 2010 erhalten Sie voraussichtlich Ihre betriebsindividuelle Auswertung. 
 
Anlage 
 
 

2. Indexwerte der Erzeugerpreise für Maschinen, Apparate und 
Anlagen der Druck- und Medienindustrie sowie Büromöbel 
 
Mit Indexwerten kann die Wertentwicklung einer Gruppe gleichartiger Güter � in 
diesem Fall die Erzeugerpreise für Maschinen und Anlagen der Druck- und 
Medienindustrie � beurteilt werden. Die auf diesen Indexwerten basierenden 
Multiplikatoren erleichtern die Ermittlung von aktuellen Wiederbeschaffungs-
neuwerten in der Kosten- und Leistungsrechnung der Betriebe bei einzelnen 
Anlagen, ausgehend vom jeweiligen Anschaffungsjahr. So entfällt durch den 
Rückgriff auf die Indexwerte die aufwändige Einzelermittlung eines Wieder-
beschaffungsneuwertes. 
 
Indexreihen der Erzeugerpreise für die Druck- und Medienindustrie 
 
Die Preisentwicklung typischer Maschinen, Apparate und Anlagen der Druckindustrie 
bildet das Statistische Bundesamt in verschiedenen Indexreihen ab. Der Erzeuger-
preisindex �Druck- und Buchbindereimaschinen und -apparate� fasst dabei alle in 
den Produktionsbereichen Druck und Weiterverarbeitung benötigten Anlagen 
zusammen. Alternativ können die beiden Indexreihen �Druckmaschinen� und 
�Buchbindereimaschinen und -apparate� verwendet werden. 
 
Dagegen erfolgt keine Ausweisung von Daten explizit für die digitale Druckvorstufe. 
Die für diesen Produktionsbereich üblichen Geräte und Anlagen können durch den 
Index �Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte� abgedeckt werden. Dieser 
Index ist auch für die EDV-Anlage in der Verwaltung zu verwenden. Weiterhin stehen 
zwei Indexreihen für die Einrichtungsgegenstände in den Verwaltungsbüros zur 
Verfügung. 
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Die Indexreihen des Statistischen Bundesamtes beziehen sich auf das Basisjahr 
2005, d. h. der Index im Jahr 2005 ist gleich 100 (es gilt 2005 = 100). Allerdings sind 
nicht für alle Indexreihen Werte aus den Jahren vor 2000 verfügbar. Werte, die in der 
nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt sind, stehen nicht zur Verfügung. 

Indexwerte und deren Multiplikatoren 
 

Durchschnittliche jährliche Indexwerte 1990 bis 2009 sowie deren Multiplikatoren (Multi.)*: 

Index-
reihe 

Druck- und 
Buchbinderei-

maschinen und -
apparate 

Druckmaschinen Buchbinderei-
maschinen und  

-apparate 

Datenverarbei-
tungsgeräte und 
periphere Geräte 

Büromöbel aus 
Metall 

Holzmöbel fürs  
Büro 

Jahr Index Multi. Index Multi. Index Multi. Index Multi. Index Multi. Index Multi. 

1990   80,9 1,2954   226,1 0,1800 74,9 1,4940 74,7 1,4712 
1991   84,5 1,2402   220,9 0,1842 78,0 1,4346 77,9 1,4108 

1992   85,5 1,2257   219,5 0,1854 80,4 1,3918 80,8 1,3601 

1993   87,6 1,1963   214,5 0,1897 82,1 1,3630 83,0 1,3241 

1994   88,2 1,1882   207,2 0,1964 81,8 1,3680 84,3 1,3037 

1995   89,1 1,1762 82,4 1,2998 206,2 0,1974 82,7 1,3531 86,9 1,2647 

1996   90,6 1,1567 84,0 1,2750 198,2 0,2053 84,9 1,3180 88,8 1,2376 

1997   91,8 1,1416 85,3 1,2556 188,8 0,2156 86,7 1,2907 90,2 1,2184 

1998   92,4 1,1342 87,4 1,2254 178,0 0,2287 87,9 1,2730 91,2 1,2050 

1999   93,7 1,1185 89,4 1,1980 163,0 0,2497 89,0 1,2573 93,4 1,1767 

2000 94,6 1,1068 95,2 1,1008 91,1 1,1756 157,1 0,2591 90,5 1,2365 94,9 1,1581 

2001 96,8 1,0816 97,2 1,0782 93,8 1,1418 149,5 0,2722 92,9 1,2045 97,2 1,1307 

2002 98,3 1,0651 98,7 1,0618 95,7 1,1191 144,8 0,2811 96,5 1,1596 97,5 1,1272 

2003 99,3 1,0544 99,6 1,0522 97,4 1,0996 134,0 0,3037 98,8 1,1326 96,8 1,1353 

2004 99,4 1,0533 99,5 1,0533 98,7 1,0851 120,2 0,3386 98,0 1,1418 97,8 1,1237 

2005 100,0 1,0470 100,0 1,0480 100,0 1,0710 100,0 0,4070 100,0 1,1190 100,0 1,0990 

2006 100,9 1,0377 100,7 1,0407 102,2 1,0479 84,4 0,4822 101,3 1,1046 101,0 1,0881 

2007 102,3 1,0235 102,1 1,0264 105,0 1,0200 62,2 0,6543 104,3 1,0729 103,7 1,0598 

2008 102,5 1,0215 102,6 1,0214 106,4 1,0066 46,4 0,8772 107,7 1,0390 107,4 1,0233 

2009 104,7 1,0000 104,8 1,0000 107,1 1,0000 40,7 1,0000 111,9 1,0000 109,9 1,0000 

* Quelle: Statistisches Bundesamt, Berechnungen bvdm. 

Warum Indizes? 
 
Aus Gründen der Substanzerhaltung ist es notwendig, bei der Ermittlung der jähr-
lichen Abschreibungen vom Wiederbeschaffungsneuwert auszugehen. Diese 
Vorgehensweise stellt sicher, dass die Werte für Anlagegüter der Preisentwicklung 
kontinuierlich angepasst werden und das Anlagegut mit der Gesamtsumme aller 
Abschreibungsbeträge nach Ablauf der Abschreibungsdauer wiederbeschafft werden 
kann. In Fällen einer Preis senkenden Entwicklung (bspw. bei EDV-Anlagen) ist es 
ebenso möglich, den (höheren) Anschaffungspreis als Basis für die Abschreibungen 
heranzuziehen. 
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Die jährlich notwendige Neufestsetzung der Wiederbeschaffungsneuwerte für die 
Kostenrechnung kann durch Einzelermittlung oder mittels Indizes durch Umrechnung 
der Anschaffungswerte erfolgen. Zur Einzelermittlung eines Wiederbeschaffungs-
neuwertes sollte der gegenwärtige Anschaffungspreis (Tageswert) der betreffenden 
Anlage herangezogen und um jene Preisanteile bereinigt werden, die durch tech-
nische Weiterentwicklungen bedingt sind. Diese aufwendige Vorgehensweise ist  
i. d. R. nur bei größeren Anlagen sinnvoll. Ansonsten kann auf die Indexreihen für 
Erzeugerpreise des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen werden. 
 
Ermittlung von Wiederbeschaffungsneuwerten mit Indizes 
 
Anhand der Indizes wurden Multiplikatoren ermittelt, die als Faktoren zur Berechnung 
der WBN der in den jeweiligen Jahren angeschafften Maschinen bzw. Anlagen heran-
zuziehen sind. 
 
Der aktuelle WBN ergibt sich aus der Multiplikation des Anschaffungspreises des 
Anlagegutes und dem Multiplikator des entsprechenden Anschaffungsjahres. Die 
Formel lautet: 
 
WBN = Anschaffungspreis x Multiplikator des Anschaffungsjahres 
 

Beispiel zur Ermittlung des WBN 
 Druckmaschine, Anschaffungspreis: 100.000 Euro 
 Anschaffungsjahr: 2000 
     WBN  =    100.000 Euro x 1,1008 
     WBN  =    110.080 Euro 
 



Verband Druck und Medien      Fax: 0511/33806-40 
Niedersachsen e.V.     
- Abt. Betriebswirtschaft - 
Bödekerstraße 11 
30161 Hannover 

 

 

 

Anmeldung 
zum Planbetriebskostenvergleich 2010 

 

 

Wir möchten am Planbetriebskostenvergleich 2010 teilnehmen 
und bitten um Zusendung der Erhebungsunterlagen 

 

per Ausdruck Ä 

 

per Email  Ä 
bitte Email Adresse angeben: ________________________ 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

     zu Händen:   
 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 
 

 

 

 

 

 
Stempel / Unterschrift 
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2/2010 11. Februar 2010 Katrin Stumpenhausen 

 Überbetriebliche Ausbildung für Buchbinder  

Falzen und Schneiden Professional 
Arbeiten an Falzmaschinen � Programmiertes Schneiden I 

Ausbildungsziel 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten für verschiedene Falzmaschinen, 
Herstellen von Falzarten unterschiedlicher Art, Kennenlernen und Bedienen moderner 
Schneidemaschinen. 

Arbeiten an Falzmaschinen 

1. Einführung in die Bedienung der Falzmaschinen 
¶ Unfallverhütung an Falzmaschinen 
¶ Steuerung der Falzmaschine 
¶ Vorstapeln des Falzgutes 
¶ Einstellen des Anlegers 
¶ Probelauf und Korrekturen 
¶ beseitigen von Fehlern 

2. umstellen der Falzmaschine auf verschiedene Falzarten im Parallelbruch  
    (in Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit) 

3. Arbeiten mit Werkzeugen an der Falzmaschine 

4. Arbeiten mit Zusatzaggregaten an der Falzmaschine 

5. Einführung in die Falzarten 

6. Grundlagen der Falztechnik (in Gruppen- und Partnerarbeit) 

Programmiertes Schneiden I 

1. Einführung in die Bedienung der Schneidemaschine 
¶ Unfallverhütung an Schneidemaschinen 
¶ Sicherheitseinrichtungen an Schneidemaschinen 
¶ Steuerung der Schneidemaschine 

2. Schneideübungen mit unbedrucktem Papier 

3. Einführung in das System Polar EM, Polar X 

4. Schneideübungen mit bedrucktem Papier (in Gruppen- und Partnerarbeit)  
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Zielgruppe: Buchbinder 2. Ausbildungsjahr (Mittelstufe) bzw. Umschüler/-innen 

Termine: 1) 15.�17. März 2010, Montag 08:00 � Mittwoch 12:00 

 2) 17.�19. März 2010, Mittwoch 12:00 � Freitag 16:00 

 3) 22.�24. März 2010, Montag 08:00 � Mittwoch 12:00 

 4) 24.�26. März 2010, Mittwoch 12:00 � Freitag 16:00  

Ort: Walther-Lehmkuhl-Schule 
 Landesberufsschule für Medien und Drucktechnik 
 Roonstraße 98 
 24537 Neumünster 

Dauer: jeweils 2,5 Tage 

Trainer: Herr Christiansen, Herr Witte 

Kosten: 150,� für VDM-Mitglieder 
 540,� für Nicht-Mitglieder 

Bitte vermerken Sie den Wunschtermin auf der Anmeldung und den Anreisetag bei 
Übernachtungen. 

 

Falzen und Schneiden Special 
Arbeiten an Falzmaschinen � Programmiertes Schneiden II 
Dieser Kurs dient auch der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung. 

Ausbildungsziel � Programmiertes Schneiden II 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten programmgesteuerter Schneide-
maschinen, Arbeiten am externen Arbeitsplatz der Schneidemaschine. 

Ausbildungsinhalte 

1. Einführung in die Bedienung der Schneidemaschine 
¶ Unfallverhütung an Schneidemaschinen 
¶ Sicherheitseinrichtungen 
¶ Steuerung der Schneidemaschine 

2. Schneideübungen mit bedrucktem Papier I 

3. Schneideübungen mit bedrucktem Papier II  
    (in Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit) 

4. Schneideübungen mit bedrucktem Papier III 

5. Anwendung Compucut 

6. Schneidefehler und Messerwechsel (in Gruppen-/Partnerarbeit) 
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Ausbildungsziel � Arbeiten an Falzmaschinen II 
Erstellen von Falzmustern und Falzschemata. Herstellen verschiedener Parallel- und 
Kombifalzarten. Einbauen und Verwenden verschiedener Schneid-, Perforations- und 
Rillwerkzeuge. 

Ausbildungsinhalte 

1. Kurze Einführung in die Bedienung der Falzmaschinen, Unfallverhütung an  
    Falzmaschinen, Erfassung des Wissensstandes der Teilnehmer (in Gruppen- und 
    Partnerarbeit) 

2. Umstellung der Falzmaschine auf verschiedene Parallel und Kombibrüche 

3. Einbau und Verwenden verschiedener Schneide-, Rill- und Perforationswerkzeuge 

4. Falzfehleranalyse und Behebung 

Zielgruppe: Buchbinder im 3. Ausbildungsjahr (Oberstufe) bzw.  
 Umschüler/-innen 

Termine: 1) 17.�19. Mai 2010, Montag 08:00 � Mittwoch 12:00 

 2) 19.�21. Mai 2010, Mittwoch 12:00 � Freitag 16:00 

 

Maschinen: Das Schneiden findet an der Polar 92 X mit dem zusätzlichen 
 Arbeitsplatz Compucut statt, das Falzen an den Kombifalz
 maschinen MBO (ein 4-Taschenfalzwerk plus zwei Schwertfalz
 werke) und der Stahl (auch ein 4-Taschenfalzwerk mit einem fest 
 eingebauten Schwertfalzwerk und einem mobilen Schwertfalzwerk). 
 Beide Maschinen haben eine Einlaufbreite von 56 cm. 
 
Ort: Walther-Lehmkuhl-Schule 
 Landesberufsschule für Medien und Drucktechnik 
 Roonstraße 98 
 24537 Neumünster 

Dauer: jeweils 2,5 Tage 

Trainer: Herr Christiansen, Herr Witte 

Kosten: 150,� für VDM-Mitglieder 
 540,� für Nicht-Mitglieder 

Bitte vermerken Sie den Wunschtermin auf der Anmeldung und den Anreisetag bei 
Übernachtungen. 

Anlage 
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Prüfungsvorbereitung Klebebinder 

Inhalte 

Maschinen- und Materialkunde 
ü Papier 
ü Klebstoffe 
ü Rückenbearbeitung 
ü Aufbau eines Klebebinders 
ü Qualitätssicherung 

Prozessvorbereitung und -steuerung 
ü Auftragsbezogene Einrichtung einer Maschine 
ü Klebeprozess kontrollieren und optimeren 

Zielgruppe: Buchbinder im 3. Ausbildungsjahr 

Termine: 17.�19. Mai 2010 

Ort: Überbetriebliche Ausbildung Druck und Medien 
 Oldenburg 

Dauer: 3 Tage 

Trainer: Herr Beumker, Herr Moritz 

Kosten: 150,� für VDM-Mitglieder 
 540,� für Nicht-Mitglieder 

 

Vorbereitung und Abschlussprüfung Klebebinder 

Inhalte 

Maschinen- und Materialkunde 
ü Papier 
ü Klebstoffe 
ü Rückenbearbeitung 
ü Aufbau eines Klebebinders 
ü Qualitätssicherung 

Prozessvorbereitung und -steuerung 
ü Auftragsbezogene Einrichtung einer Maschine 
ü Klebeprozess kontrollieren und optimeren 

Erstellen des Prüfungsstückes 

Zielgruppe: Buchbinder im 3. Ausbildungsjahr 

Termine: 17.�21. Mai 2010 

Ort: Überbetriebliche Ausbildung Druck und Medien 
 Oldenburg 
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Dauer: 5 Tage 

Trainer: Herr Beumker, Herr Moritz 

Kosten: 250,� für VDM-Mitglieder 
 900,� für Nicht-Mitglieder 

 

Für die Erstellung des Prüfungsstückes wird eine Materialpauschale von 50,00 Euro 
erhoben. 

Anlage 
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 Udo Eickelpasch 
2/2010 11. Februar 2010 Ronny Willfahrt 

1. Zertifizierung mit Bravour gelöst 

„Wenn schon, denn schon�, hat man sich offensichtlich bei NEEF + STUMME gesagt. 
Das Unternehmen konzentriert sich auf die vollstufige Herstellung von hochwertigen 
Drucksachen im Bogen- und Rollenoffset und arbeitet nach eigenen Angaben bereits 
seit mehreren Jahren nach dem Prozessstandard Offsetdruck. �Eine offizielle 
Zertifizierung wurde in der Vergangenheit jedoch schlicht und einfach versäumt�, 
räumt Geschäftsführer Andreas Bauer ein. Anfang Dezember 2009 erfolgte nun die 
Zertifizierung � und zwar zeitgleich in den Bereichen digitale Druckvorstufe, Bogen-
offset und Rollenoffset. Die Digitalproofs wurden auf einem Epson 4880 hergestellt, 
die Prüfdrucke erfolgten auf einer Heidelberg Speedmaster Bogenoffsetmaschine 
und einer Heidelberg M-600 16-Seiten-Rollenoffsetmaschine.  

 

 

Bild: Arnd Meyer (stellv. Leitung Bogen- und Rollenoffsetdruck), Manfred Luszas (Produktionsleiter),  

Udo Eickelpasch (vdmn Hannover), Andreas Bauer (Geschäftsführender Gesellschafter),  

Meike Beeken (Leitung Druckvorstufe), Lars Kamke (Leitung Bogen- und Rollenoffsetdruck) 
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